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Index

14/01 Verwaltungsorganisation

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

UVPG 2000 §3 Abs7;

UVPG 2000 Anh1;

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 21. Juli 2005, Zlen. 2004/05/0156, 0247, ausgesprochen,

dass es dann, wenn der sich aus dem Anhang 1 UVP-G ergebende Schwellenwert nicht erreicht wird, für die

Beurteilung der UVP-P icht ohne Bedeutung ist, ob aus anderen gesetzlichen Bestimmungen die Verp ichtung

abzuleiten ist, dass eine höhere Stellplatzanzahl erforderlich wäre.
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